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ÖSTE~RE CHISCHER 

LANDARBEITERKAMMERTAG 
1015 WIEN, MARCO D' AVIANOGASSE 1 
Pos t f ach 258, Tel e fon 52 23 31 

G.-Z.: 

Betr.: 

623 - Dr.M/K 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Bewertungsrechtes getroffen und 
das Bewertungsgesetz 1955, das 
Grundsteuergesetz 1955 und das 
Vermögenssteuergesetz 1954 geändert 
werden(Bewertungsänderungsge-
setz 1985) 
Zl. 08 2401/1-IV/8/85 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Wien, am 5 . 6 . 1 985 

In der Beilage beehrt sich der österreichische Landarbei­
terkammertag 22 Abschriften seiner Stellungnahme betreffend 
den oben bezeichneten Gesetzentwurf zur freundlichen In­
formation zu übermitteln. 

Der Leitende Sekretär: 

22 Beilagen (Dr. Ger~iCZkY) 
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;1 ÖSTERREICHISCHER 

LANDARBEITERKAMMERTAG 
1015 WIEN, MARCO D'AVIANOGASSE 1 
Pos t f ach 2 5 8, Tel e fon 52 23 31 

G.-Z,: 622 - Dr.M/K 

Betr,: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Maß­
nahmen auf dem Gebiete des Bewertungsrechtes 
getroffen und das Bewertungsgesetz 1955, das 
Grundsteuergesetz 1955 und das Vermögens­
steuergesetz 1954 geändert werden 
(Bewertungsänderungsgesetz 1985) 
Zl. 08 2401/1-IV/8/85 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Po.stfach 2 
1015 Wien 

Wien, am 5.6.1985 

Zum Entwurf eines Bewertungsänderungsgesetzes 1985 nimmt 
der Österreichische Landarbeiterkammertag Stellung wie folgt: 

Die für den 1.1.1986 geplanten Maßnahmen zur Erhöhung der 
Einheitswerte werden, wenn man den Erläuterungen auf Seite 37 
folgt, gegenüber dem 1.1.1983 eine durchschnittliche Erhöhung der 
Einheitswerte um ca. 50 % bewirken. Diese massive Erhöhung scheint 
dem Österreichischen Landarbeiterkammertag - auch wenn man den 
Wirksamkeitsbeginn mit 1.1.1989 berücksichtigt - nicht gerechtfer­
tigt und wird entschieden abgelehnt. Auch scheinen uns die neuen 
Bewertungssätze, die je nach Bauausführung auf das Doppelte bis 
Dreifache und darüber hinaus angehoben werden, unzumutbar hoch. 

In der Auswirkung sind diese Maßnahmen extrem eigentums­
feindlich, weil sie nicht nur eine massive Grundsteuererhöhung 
bewirken, sondern auch die Gefahr beinhalten, daß viele Eigentümer 
auch kleinerer Grundstücke mit Eigenheimen oder von Eigentumswoh­
nungen vermögenssteuerpflichtig werden. Weitere Auswirkungen erge­
ben sich bei anderen vom Einheitswert abhängigen Steuern und Ge­
bühren, wie etwa Erbschafts- und Schenkungssteuer, höhere Streit­
werte bei gerichtlichen Auseinandersetzungen etc. 
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Der geplanten Verschiebung der Hauptfeststellung der Ein­
heitswerte auf den 1.1 01986 mit Wirksamkeit ab 1.101989 kann zu­
gestimmt werden, die einzelnen Maßnahmen und Bewertungskriterien 
sollten jedoCh noch überdacht und auf ihre finanziellen Auswir­
kungen hin überprüft werden. 

Der Präsident: Der Leitende Sekretär: 
Ing. Anton Nigl e.h. 

Bundesrat 
.1 .... / ~,. 
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